
2 Proben am gleichen Tag
Beitrag von „indidi“ vom 26. März 2006 16:11

biene maja
Hier der §17 aus der VSO.
Klingst eher nicht so ermutigend. 

Zitat

(2)
Schriftliche Leistungsnachweise werden durch Probearbeiten erbracht.
In der Grundschule müssen sie sich aus dem unmittelbaren Unterrichtsablauf ergeben
und dürfen nicht angekündigt werden.
In der Hauptschule können Probearbeiten je nach Art und Umfang angekündigt werden;
sie müssen angekündigt werden, wenn größere Lernabschnitte bearbeitet werden
sollen.
In der Grundschule darf an einem Tag nur eine Probearbeit, in der Woche sollen nicht
mehr als zwei Probearbeiten abgehalten werden; in der Hauptschule darf an einem Tag
nur eine angekündigte Probearbeit, in der Woche sollen nicht mehr als zwei
angekündigte Probearbeiten abgehalten werden.
Kann der Leistungsstand eines Schülers wegen nicht zu vertretender Versäumnisse
nicht hinreichend beurteilt werden, so kann die Lehrkraft das Nachholen von
Probearbeiten anordnen.

Hier der Link:
VSO-Bayern
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